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zu entscheiden. Schließlich stellen die 
W. das Ergebnis und die Gültigkeit 
der Wahl zu den jeweiligen Volksver
tretungen fest, veranlassen die öffent
liche Bekanntgabe des Wahlergebnis
ses und benachrichtigen die gewähl
ten Abgeordneten und Nachfolgekan
didaten von ihrer Wahl. —> Wahl
recht

Wahlkreis: Gebiet, dessen wahlbe
rechtigte Bürger eine bestimmte, unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungs
zahl festgesetzte Anzahl von Ab
geordneten für die Volkskammer 
oder für die örtlichen Volksvertretun
gen der DDR wählen. Zur Durchfüh
rung einer Wahl wird das Territo
rium, dessen wahlberechtigte Bevöl
kerung eine Volksvertretung zu wäh
len hat, in W. eingcteilt, in denen je
weils ein Teil der Abgeordneten der 
Volksvertretung gewählt wird. Die 
Gesamtheit der in den W. gewähl
ten Abgeordneten bildet die —* 
Volksvertretung. Die Einteilung in 
W. trägt den gesellschaftlichen, poli
tischen und ökonomischen Bedingun
gen des Territoriums Rechnung und 
fördert eine ständige enge Verbin
dung zwischen Wählern und Abgeord
neten. Der Staatsrat bestimmt unter 
Berücksichtigung der Bevölkerungs
zahl die W. und die Zahl der in den 
einzelnen W. zu wählenden Abgeord
neten für die Wahlen zur Volkskam
mer. Bei den Wahlen zu den ört
lichen Volksvertretungen entscheiden 
darüber die zuständigen örtlichen 
Volksvertretungen. In Städten und 
Gemeinden mit weniger als 5000 
Einwohnern kann für die Wahl ihrer 
Volksvertretung ein W. gebildet wer
den. Die Einteilung der W. sowie die 
Zahl der in ihnen zu wählenden Ab
geordneten sind spätestens 50 Tage 
vor dem Wahltag öffentlich bekannt
zugeben. Die Stimmabgabe für die in 
den einzelnen W. zu wählenden Ab
geordneten erfolgt in Wahlbezirken. 
Sie werden durch die Räte der Städte, 
Stadtbezirke und Gemeinden gebil
det. Ein Wahlbezirk soll nicht mehr

als 1500 Wahlberechtigte umfassen. 
Er darf nicht so klein sein, daß die 
Geheimhaltung der Stimmabgabe ge
fährdet ist. In den W. vollzieht sich in 
Vorbereitung der Wahlen eine viel
seitige politische Arbeit, die mit der 
Aufstellung und Prüfung der Kandi
daten durch die Wähler verbunden 
ist. Auch nach den Wahlen wird der 
W. durch die Volksvertretungen als 
Basis für die Organisierung ihrer mas
senpolitischen Arbeit genutzt. Es wer
den W.beratungen durchgeführt. Sie 
dienen der Information der Abgeord
neten und der gesellschaftlichen 
Kräfte sowie der Koordinierung ihrer 
Aktivitäten im W. und werden dem
entsprechend gemeinsam durch die 
örtlichen Räte und die Ausschüsse 
der Nationalen Front vorbereitet. Zur 
Koordinierung und Aktivierung der 
politischen Massenarbeit aller gesell
schaftlichen Kräfte in den W. können 
W.aktivs gebildet werden. Sie tragen 
dazu bei, die Verbindung zwischen 
Staatsmacht und Bürgern, insbeson
dere unter den spezifischen Bedingun
gen großer Städte, zu festigen und 
den Abgeordneten noch bessere Be
dingungen für ihr gesellschaftliches 
Wirken zu schaffen.

Wahlrecht: Gesamtheit staatsrecht
licher Normen für die Wahl zu den 
Vertretungskörperschaften eines Staa
tes. Das W. umfaßt insbesondere die 
—> Wahlgrundsätze, das Verfahren 
der Wahl, ihre Leitung, die Ermitt
lung ihrer Ergebnisse sowie die Vor
aussetzungen, unter denen die Staats
bürger wählen (aktives W., Wahl
befugnis) oder gewählt werden (pas- 
isives W., Wählbarkeit). Das W. wird 
wie das -► Wahlsystem durch den 
Charakter der jeweils herrschenden 
Gesellschaftsordnung bestimmt. In 
der DDR sind die grundsätzlichen 
Rechtsvorschriften des für alle Volks
vertretungen einheitlichen sozialisti
schen W. die Verfassung der DDR, 
insbesondere Art. 22, sowie das von 
der Volkskammer beschlossene Wahl
gesetz. (GBl. I 1976, Nr. 22) Diesen


